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Erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung für
den Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung in
Bachelorstudiengängen  der Freien Universität Berlin

(StO-ABV)

Präambel

Aufgrund von § 9 Abs. 1 Nr. 4 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr.
24/1998) hat der Akademische Senat am 13. März 2006 fol-
gende Erste Änderung der Studienordnung für den Studienbe-
reich Allgemeine Berufsvorbereitung in Bachelorstudien-
gängen der Freien Universität Berlin vom 15. September
2005 (StO-ABV) (FU-Mitteilungen Nr. 85/2005) erlassen·*):

Artikel I

In der Anlage 1 (Modulbeschreibungen) wird in den Modulen
"Praktikumsmodul" und "Praktikumsmodul (verkürzt)" in die
Rubrik Formen der aktiven Teilnahme jeweils neu aufgenom-
men: "Anfertigung eines Praktikumsberichts (ca. 5 Seiten).
Studiengangsspezifisch abweichende Regelungen über den
Umfang des Praktikumsberichts sind zulässig."

Artikel II

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Uni-
versität Berlin) in Kraft.

(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Ordnung zu einem Praktikumsmodul des Studienbe-
reichs Allgemeine Berufsvorbereitung angemeldet sind
und es noch nicht abgeschlossen haben, können das
Modul nach der vorliegenden Ordnung oder nach der
Fassung der Studienordnung für den Studienbereich All-
gemeine Berufsvorbereitung in Bachelorstudien- gän-
gen der Freien Universität Berlin vom 15. September
2005 (StO-ABV) fortsetzen und abschließen. Die Wahl-
entscheidung ist vor Anmeldung zu den Modulen, Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen für das Sommerseme-
ster 2006 zu treffen; sie ist nicht revidierbar. Auf
Studierende, die keine Wahlentscheidung im vorgenann-
ten Zeitraum treffen, findet für dieses Modul die vorlie-
gende Ordnung Anwendung.

Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für
den Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung in

Bachelorstudiengängen (PO-ABV)

Präambel

Aufgrund von § 9 Abs. 1 Nr. 4 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr.
24/1998) hat der Akademische Senat am 13. März 2006 fol-
gende Erste Änderung der Prüfungsordnung für den Studien-
bereich Allgemeine Berufsvorbereitung in Bachelorstudien-
gängen der Freien Universität Berlin vom 15. September
2005 (StO-ABV) (FU-Mitteilungen Nr. 85/2005) erlassen·*):

Artikel I

1. § 3 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: "Im Studi-
enbereich ABV sind Prüfungs- und Studienleistungen
im Umfang von insgesamt 30 Leistungspunkten nachzu-
weisen."

2. In § 3 Abs. 4 wird folgender Satz 2 angefügt: "Prakti-
kumsmodule bleiben unbenotet."

3. Die Erläuterungen zur Anlage werden wie folgt neu
gefasst:

a) Unter dem ersten Punkt wird "jedes Modul"
durch "die Module" ersetzt.

b) Unter dem vierten Punkt wird folgender Satz 3
angefügt: "Abweichend hiervon werden Lei-
stungspunkte in den Praktikumsmodulen zugun-
sten der Studierenden verbucht, wenn eine regel-
mäßige und aktive Teilnahme nachgewiesen
wird."

4 In der Anlage werden die Darstellungen für die Module
"Praktikumsmodul" und "Praktikumsmodul (verkürzt)"
wie folgt neu gefasst:
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*) Die Geltungsdauer der Ordnung ist bis zum 30. September 2006 befristet. *) Diese Ordnung ist von der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal-
tung am 03. April 2006 bestätigt worden. Die Geltungsdauer der Ordnung ist
bis zum 30. September 2006 befristet.



Modul: Praktikumsmodul

Zugangsvoraussetzungen: Keine

Lehr- und Lernformen Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme 

Einführungsveranstaltung Ja 

Berufspraktikum Ja 

Kolloquium ja 

Leistungspunkte: 10 

Modul: Praktikumsmodul (verkürzt 

Zugangsvoraussetzungen: Keine 

Lehr- und Lernformen Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme 

Einführungsveranstaltung Ja 

Berufspraktikum Ja 

Kolloquium ja 

Leistungspunkte: 5 

28/2006 vom 31.03.2006 FU-Mitteilungen Seite 3



Artikel II

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Uni-
versität Berlin) in Kraft.

(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Ordnung zu einem Praktikumsmodul des Studienbe-
reichs Allgemeine Berufsvorbereitung angemeldet sind
und es noch nicht abgeschlossen haben, können das
Modul nach der vorliegenden Ordnung oder nach der
Fassung der Prüfungsordnung für den Studienbereich
Allgemeine Berufsvorbereitung in Bachelorstudien-
gängen der Freien Universität Berlin (StO-ABV) fort-
setzen und abschließen. Die Wahlentscheidung ist vor
Anmeldung zu den Modulen, Lehrveranstaltungen und
Prüfungen für das Sommersemester 2006 zu treffen; sie
ist nicht revidierbar. Auf Studierende, die keine Wahl-
entscheidung im vorgenannten Zeitraum treffen, findet
für dieses Modul die vorliegende Ordnung Anwendung.

Seite 4 FU-Mitteilungen 28/2006 vom 31.03.2006


